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Verfügungszeiten in Kindertageseinrichtungen
Anfrage des beratenden Ausschussmitglieds Christian Weise (KEV)
Beratungsfolge:
Datum Gremium Status Zuständigkeit

04.06.2015 Jugendhilfeausschuss Öffentlich zur Kenntnisnahme

Anfrage:
Halten Sie die in der 1996 festgelegten Personalbedarfsplanung vorgesehenen Verfügungs-
zeiten einer beschäftigten pädagogischen Fachkraft von 22,4 % (für Ausfallzeiten durch 
Krankheiten, Urlaub, etc., Fortbildungen und andere anfallenden Arbeiten außerhalb des 
Gruppendienstes) noch für ausreichend?

Begründung:
Das Landessozialministerium hält - auf der Grundlage einer Empfehlung des Landesrech-
nungshofes - in einem Schreiben eine Berücksichtigung von mindestens 20% als Verfü-
gungszeiten für notwendig, betont aber gleichfalls, dass je nach Situation vor Ort auch deutli-
che höhere Verfügungszeiten nötig werden könnten (siehe Anlage 1, S. 2 unten).

Aus der Abfrage von Ausfallzeiten (allein durch Krankheit) in zwei beispielhaften städtischen 
Kitas (Kita Rudolph-Groth-Park und Kita Dornestrasse) über einen längeren Zeitraum ergibt 
sich unserer Ansicht nach ein deutlich höherer Bedarf an Verfügungszeiten (siehe Anlage 2-
3).

Christian Weise

Anlagen :
Anlage_1_2013-06_Sozialministerium_S-H_Mindestanforderungen_Personalbemessung_Ki-
Tas

Anlage_2_Kita_Rudolph_Groth_Park

Anlage_3_Kita_Dornestrasse


